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 Veröffentlicht am 26.11.2018

Norm

IO §130

Rechtssatz

Durch das Unterbleiben der zwingend angeordneten Verständigung von der Vorlage des Verteilungsentwurfs und der

darin vorgesehenen Verteilungsquote wird der Schuldner in diesem seinem prozessualen Recht verletzt. Die

Direktzustellung des Verteilungsentwurfs an den Schuldnervertreter gemäß § 112 ZPO kann die Frist des § 130 Abs 1

IO nicht in Gang setzen und die unterbliebene Verständigung des Schuldners sowie die Abhaltung einer Tagsatzung

nicht ersetzen.

Entscheidungstexte

8 Ob 104/18d

Entscheidungstext OGH 26.11.2018 8 Ob 104/18d

Beisatz: Der tatsächliche vorzeitige Vollzug der Auszahlungen durch den Insolvenzverwalter hindert das

Verteilungsverfahren nach den §§ 130 ff IO nicht. (T1); Veröff: SZ 2018/98
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